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Vorwort

Die vorliegende Publikation basiert im Wesentlichen auf einer Stellung­
nahme im Rahmen von zwei aktuell beim Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe anhängigen Verfassungsbeschwerdeverfahren. Unsere Stellung­
nahme, die im August 2021 beim Freiburger Max-Planck-Institut zur Er­
forschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht gemäß § 27a BVerfGG 
angefragt worden war, wurde Ende Januar 2022 bei dem zuständigen 
Zweiten Senat eingereicht. In den Verfahren 2 BvR 917/20 und 2 BvR 
314/21 rügen zwei Strafgefangene, die in unterschiedlichen bayerischen 
Vollzugsanstalten ihre Freiheitsstrafe verbüßen, dass ihnen auf der Grund­
lage der Vorschrift des Art. 35 Abs. 1 BayStVollzG (in der Fassung vom 
10.12.2007) regelmäßige Telefonate mit Familienangehörigen verwehrt 
würden.

Die nach erfolgloser Ausschöpfung des ordentlichen Rechtswegs einge­
legten Verfassungsbeschwerden berühren zahlreiche strafvollzugs- wie ver­
fassungsrechtlich relevante Fragestellungen zu Recht und Praxis der Gefan­
genentelefonie, die auch über die aktuellen Fälle hinaus aus unterschiedli­
chen Perspektiven von Interesse sein können, sodass wir uns entschlossen 
haben, den Inhalt der Stellungnahme nach Freigabe durch das BVerfG 
auch in Buchform zu publizieren.

Das Buch entspricht in Struktur und Inhalt im Wesentlichen dem bei 
Gericht eingereichten Original. Es orientiert sich an vier konkreten Frage­
stellungen des BVerfG:
1. Welche verschiedenen Regelungen der Gefangenentelefonie bestehen, 

und welche Schwierigkeiten sind damit in der praktischen Umsetzung 
verbunden?

2. Welche Probleme für die Sicherheit gibt es bei der oder durch die 
Gefangenentelefonie? Wir wird diesen begegnet?

3. Aus welchem Anlass und in welchem Umfang erfolgt erfahrungsgemäß 
eine Überwachung der Telefongespräche?

4. Welchen Stellenwert hat die Gefangenentelefonie für die Resozialisie­
rung?

Das Gutachten stützt sich auf eine umfassende wissenschaftliche Recher­
che und Analyse einschlägiger juristischer und psychologischer Fachlitera­
tur einschließlich einer Analyse relevanter Befunde aus der empirischen 
Behandlungsforschung, einer vergleichenden Darstellung der relevanten 
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Gesetzestexte sowie einer eigens für die Stellungnahme zum BVerfG 
durchgeführten Befragung der Justizministerien der Bundesländer der 
Bundesrepublik Deutschland. Darüber hinaus werden die maßgeblichen 
Bestimmungen der Europäischen Strafvollzugsgrundsätze aufbereitet, ge­
folgt von einer ausführlichen Dokumentation aller einschlägigen Feststel­
lungen des Europäischen Komitees zur Verhütung von Folter und un­
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (CPT) zur Pra­
xis der Gefangenentelefonie seit 2010. Damit ist ein umfassender Einblick 
in die aktuelle Situation in sämtlichen Mitgliedsstaaten des Europarates 
entstanden, die in ihrer Vielfalt an zahlreichen Punkten mit dem deut­
schen Strafvollzug kontrastiert, im Positiven wie auch im Negativen.

Noch vor Terminierung einer Entscheidung durch des BVerfG in den 
verbundenen Verfahren hat die Bayerische Staatsregierung einen Gesetz­
entwurf zur Änderung des Art. 35 BayStVollzG in den bayerischen Land­
tag eingebracht, der einige Kritikpunkte, die auch in dem vorliegenden 
Gutachten identifiziert worden sind, aufzugreifen scheint. Daher haben 
wir die Veröffentlichung dieses Bandes, der den Stand der Literatur vom 
Januar 2022 reflektiert, beschleunigt. Spätere punktuelle Änderungen der 
Landesstrafvollzugsgesetze von Baden-Württemberg, Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen, die bis Ende Juli 2022 in Kraft getreten sind, wur­
den nachträglich in die Auswertung eingearbeitet und in den Gesetzesan­
hang aufgenommen. Ebenfalls ergänzt wurden die Feststellungen aus dem 
am 14.9.2022 publizierten Bericht des CPT zu dem Periodischen Besuch 
vom Dezember 2020, der erneut auch die aktuelle Situation in Bayern 
adressiert. Wie Bartsch et al. 2022, die ebenfalls eine Stellungnahme beim 
BVerfG eingereicht haben, halten auch wir die geplante Neufassung des 
Art. 35 BayStVollzG-E für deutlich restriktiver als die Regelungen aller 
anderen Bundesländer.

Zu der erfolgreichen Realisierung wissenschaftlicher Projekte tragen 
stets viele Personen bei. Unser Dank gilt hier zunächst den zuständigen 
Referentinnen und Referenten der teilnehmenden Ministerien und Senats­
verwaltungen für die umfangreichen Auskünfte im Rahmen der Befra­
gung. Danken möchten wir auch Frau Jana Dawo und Frau Tabea Hah­
ne für ihre Mitwirkung an der Erstellung des Gutachtens sowie Herrn 
Professor Frank Neubacher und dem Nomos-Verlag für die Aufnahme 
der vorliegenden Fassung in die Kölner Schriften zur Kriminologie und 
Kriminalpolitik.

Freiburg i.Br., im September 2022 Michael Kilchling & Gunda Wössner

Vorwort
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